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Aumenau, den 01.06.2017
Vorgehensweise für den Fall eines Zeckenbefalls

Sehr geehrte Eltern,

Zecken können zahlreiche Krankheiten übertragen – insbesondere Borreliose und FSME. Die Übertra-
gung von FSME-Viren beginnt kurze Zeit nach dem Stich, da sich das Virus in den Speicheldrüsen der
Zecke befindet. Aber auch bei der länger dauernden Übertragung von Borrelien (Bakterien) erhöht sich
das Risiko, je länger der Saugvorgang andauert. Daher wird dringend empfohlen, die Zecke nach Entde-
ckung schnellstmöglich zu entfernen.

1. Die Lehrkraft wird die Zecke umgehend nach Entdeckung entfernen. Anschließend wird die Einstich-
stelle markiert und die Eltern benachrichtigt. Wenn Sie an der Einstichstelle Veränderungen feststel -
len, sollten Sie umgehend zum Arzt gehen.

2. Wenn die Zecke an einer schwer zugänglichen Stelle sitzt, werden die Eltern benachrichtigt, die ihr
Kind dann abholen, um die Zeckenentfernung selbst zu veranlassen.

3. Im unteren Abschnitt erklären die sorgeberechtigten Personen, ob sie mit dieser Vorgehensweise ein-
verstanden sind.

4. Sofern die Eltern nicht erreichbar sind oder ihr Wille der Schule ausnahmsweise nicht bekannt ist, wird
die Schule im Sinne der Gesundheit des Kindes handeln und es umgehend zum Arzt bringen.

5. Sollten Sie der beschriebenen Vorgehensweise widersprechen, wird die Schule wie folgt vorgehen:

Beim Entdecken einer Zecke wird die Schule die Eltern umgehend benachrichtigen, damit diese selbst
die Zecke entfernen oder durch einen Arzt entfernen lassen. Sollten die Eltern nicht erreichbar sein,
wird die Schule wie Punkt 4. beschrieben verfahren, sofern die Eltern keinen anderen Willen geäußert
haben.

Mit freundlichen Grüßen

____________________________
Rektorin

Bitte hier abtrennen und wieder zurück zur Schule mitgeben

Name des Kindes              Klasse

 Ich habe / wir haben die Informationen zur Kenntnis genommen und ich bin / wir sind damit einverstanden.
Ich erkläre / wir erklären ausdrücklich die Einwilligung, dass die Lehrkraft die Zecke umgehend nach der Ent-
deckung selbst entfernt.

 Ich habe / wir haben die Informationen zur Kenntnis genommen. Ich widerspreche / wir widersprechen einer
Zeckenentfernung durch die Lehrkraft und willige/n in die für diesen Fall vorgesehene Vorgehensweise nach
Ziffer 5. ein.

Im Falle der Nichterreichbarkeit

 ist die Schule berechtigt, im eigenen Ermessen gemäß Ziffer 4. zu handeln.

 findet Ziffer 4. keine Anwendung. Ich werde / wir werden das Kind umgehend nach Benachrichtigung abholen
und alles Weitere selbst veranlassen.

Ort Datum Unterschrift d. Sorgeberechtigten


